
Verarbeitung von ESEF Dateien im Bundesanzeiger und im 
Unternehmensregister (Deutsches OAM)
01.12.2020 | Ulrich Brass

Der ESEF im Bundesanzeiger und im Unternehmensregister



01.12.2020

Der ESEF im Bundesanzeiger und im Unternehmensregister
Zeitliche Einordnung

Aktueller Verlauf der nationalen Umsetzung des ESEF in Deutschland
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22.01.2020 Regierungsentwurf
18.08.2020 Verkündung des ESEF-Umsetzungsgesetzes (ESEF-UG)
19.08.2020 Go Live der ersten ESMA-konformen Umsetzung der ESEF-Einreichung

2020

Tätigkeit Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

Regierungsentwurf

Entwicklung erste 
Version

Abstimmung IDW

Verkündung 
ESEF-UG

ESMA konforme 
Umsetzung live

Fortlaufende 
Weiterentwicklung



Der ESEF im Bundesanzeiger und im Unternehmensregister
Technische Validierung der Berichte im ESEF-Format

Technische Validierungen (1/3)
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• Einreicher bestätigt, dass das zugrundeliegende Unternehmen ein Emittenten von Wertpapieren ist

• Nur XHTML, ZIP oder PDF-Dateien zulässig

• Prüfung von MIME-Type, Dateiendung und Dateiinhalt der hochgeladenen Dateien

• ESMA-Empfehlungen zur Namenskonvention der Berichtspakete sind nach Möglichkeit einzuhalten [2.6.3]

• Länge der Dateienamen inkl. des kompletten Verzeichnispfades darf 128 Zeichen nicht überschreiten

• Einschränkung auf die in Windows-Systemen erlaubten Zeichen in Pfadangaben und Dateinamen

• Maximale Dateigröße des Berichtspaketes: 100 MB (in entpacktem Zustand)
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Der ESEF im Bundesanzeiger und im Unternehmensregister
Technische Validierung der Berichte im ESEF-Format

Technische Validierungen (2/3)
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• Aktiver Inhalt in den angelieferten Dateien nicht zulässig (JavaScript, VBScript, Flash, …) [2.5.1]

• Angelieferte Dateien müssen frei von Viren und Schadcode sein [2.5.1]

• Keine Frames oder IFRAMES zulässig, kein Nachladen von externem Content.
(Hyperlinks und Referenzen zu externen Quellen, wie z.B. „xmlns“ sind erlaubt.)

• Alle im XHTML per „src“ eingebundenen Objekte müssen in der ZIP Datei enthalten sein oder inline als 
Base64-encodierte Elemente in der XHTML-Datei eingebettet sein.

• Alle in der ZIP Datei enthaltenen Dateien müssen mindestens einmal in einer ebenfalls dort enthaltenen 
XHTML Datei referenziert werden

01.12.2020



Der ESEF im Bundesanzeiger und im Unternehmensregister
Technische Validierung der Berichte im ESEF-Format

Technische Validierungen (3/3)
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• Verschachtelung von ZIP Dateien bis zu einer Ebene erlaubt

• PDF Dateien in ZIP Datei erlaubt

• (Eine) ZIP Datei oder XHTML Datei als Attachments in PDF Datei erlaubt

• ZIP in PDF in ZIP erlaubt

• Lediglich als Warnung bei Konzernfinanzberichten:
Mindestens eine XHTML Datei soll eine gültige XBRL Instanz enthalten

• Sämtliche angelieferte Dateien müssen unverschlüsselt und dürfen nicht durch Passwörter geschützt 
sein (z.B. ZIP- oder PDF-Dateien).
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Der ESEF im Bundesanzeiger und im Unternehmensregister
Technische Validierung der Berichte im ESEF-Format

Einreicher bestätigt, 

dass das zugrundeliegende 

Unternehmen ein Inlands-

emittent von Wertpapieren 

Im Sinne des WpHG ist
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Der ESEF im Bundesanzeiger und im Unternehmensregister
Technische Validierung der Berichte im ESEF-Format

ESEF Upload
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Der ESEF im Bundesanzeiger und im Unternehmensregister
Technische Validierung der Berichte im ESEF-Format

Fehlgeschlagene 

Validierung
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Der ESEF im Bundesanzeiger und im Unternehmensregister
Technische Validierung der Berichte im ESEF-Format

Auswirkungen der Nichteinhaltung der technischen Vorgaben
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• Werden die technischen Vorgaben nicht eingehalten und die Validierungen schlagen fehl, so kann der 

betroffene Bericht nicht über die zentrale Plattform oder den Anlieferungswebservice eingereicht werden.

• Schlägt die Validierung „gültige XBRL Instanz“ bei einem Konzernfinanzbericht fehl, so wird dem 

Einreichenden ein Warnhinweis angezeigt. Diesen kann der Einreicher jedoch „wegklicken“ bzw. 

übergehen. Der Bericht kann in diesem Fall dennoch übermittelt werden, sofern keine von den anderen 

Validierungen fehlschlägt.
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Der ESEF im Bundesanzeiger und im Unternehmensregister
Zugänglichkeit des ESEF

Möglichkeiten zur Ansicht des ESEF in Bundesanzeiger und Unternehmensregister
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• Download des ESEF-Originalmanuskript (XHTML, ZIP oder PDF)

• Download des nativen ESEF gem. RTS

• Bericht in manuell transformiertem einheitlichen Bundesanzeiger- und Unternehmensregister-spezifischen 
Layout online anschauen

• Nativen ESEF gem. RTS im online verfügbaren ESEF-Viewer anschauen.

Besonderheiten des ESEF-Viewers:

• Keine Hervorhebung von iXBRL Tags
• Keine Veränderung des Quellcodes
• Darstellung des unveränderten Inhalts des ESEFs, so wie er angeliefert wurde
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Der ESEF im Bundesanzeiger und im Unternehmensregister
Zugänglichkeit des ESEF

Möglichkeiten 

in Bundesanzeiger 

und 

Unternehmensregister
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Der ESEF im Bundesanzeiger und im Unternehmensregister
Zugänglichkeit des ESEF

ESEF Viewer

Zwischenseite
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Der ESEF im Bundesanzeiger und im Unternehmensregister
Zugänglichkeit des ESEF

ESEF-Viewer
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Der ESEF im Bundesanzeiger und im Unternehmensregister
Zugänglichkeit des ESEF

ESEF-Viewer
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Ulrich Brass

Abteilungsleiter IT-Evidenzwesen

ulrich.brass@bundesanzeiger.de

0221-97668-161
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